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Ausführungsphase

FAZIT

Auf Grundlage des genehmigten Wege- und Gewäs-
serplanes wurden ca. 2,1 km neue Wege gebaut,
ca. 3,5 km Wege instandgesetzt und ca. 2,6 km
wegfallende Wege rekultiviert.

Im Herbst 2009 wurden die Eigentümer der land-
wirtschaftlichen Flächen im Rahmen der vorläufigen
Besitzeinweisung in ihre neuen Grundstücke einge-
wiesen.

Bei den Regulierungsarbeiten in der Ortslage erfolgte
in den meisten Fällen eine Anpassung der Kataster-
grenzen an die Örtlichkeit. Weiterhin wurden u.a. von
den Eigentümern gewünschte neue Grenzverläufe
festgelegt, Zuwegungen geschaffen bzw. verbessert
und baurechtswidrige Zustände wie Überbauten be-
seitigt.

Die Aufmessung der Ortslage erfolgte in Amtshilfe
durch die Vermessungs- und Katasterverwaltung.

Nach Ausarbeitung aller Unterlagen erfolgte im
Januar 2013 die Bekanntgabe des Flurbereinigungs-
planes.

Das Vereinfachte Flurbereinigungsverfahren
Eckersweiler zeigt die vielfältigen Möglichkeiten der
ländlichen Bodenordnung auf, eine Neuordnung des
ländlichen Grundbesitzes unter Berücksichtigung des
Eigentums sowie der Pacht- und Bewirtschaftungs-
verhältnisse und gleichzeitiger Erhaltung der Einheit
von natürlichen und topographischen Grenzen zu
erreichen.

Im Rahmen der integrierten Ortslagenregulierung
wurde eine Vielzahl unterschiedlichster Belange der
Eigentümer, der Ortsgemeinde und der Verbandsge-
meinde umgesetzt.

Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren nach § 86 FlurbG
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ZIEL DER BODENORDNUNG

Planungsphase

Hauptziel des Vereinfachten Flurbereinigungsver-
fahrens waren Maßnahmen zur Agrarstrukturverbes-
serung. Diese lagen überwiegend in der Verbesserung
der Wettbewerbsfähigkeit durch nachhaltige Sen-
kung der Kosten im Außenbereich. Die effiziente und
gleichzeitig umweltverträgliche Landbewirtschaftung
wurde durch größere arrondierte Besitzstücke er-
reicht.

Weiterhin erfolgte in der Ortslage im Rahmen der
Dorfflurbereinigung die Regulierung der Eigentums-
grenzen. Hierbei wurden die neuen Grenzen in Ab-
sprache mit den Eigentümern an die Örtlichkeit ange-
passt bzw. entsprechend den Wünschen der Eigen-
tümer im Zuschnitt verbessert. Auch erfolgte eine
Regelung der innerörtlichen Erschließungswege (Zu-
fahrtsrechte / Dienstbarkeiten) sowie die Erschlie-
ßung aller Grundstücke.

Basierend auf den Ergebnissen der Voruntersuchun-
gen wurde der Wege- und Gewässerplan zusammen
mit dem Vorstand der Teilnehmergemeinschaft erar-
beitet und mit allen betroffenen Trägern öffentlicher
Belange abgestimmt.

Wegenetz:
Die meisten Wege des vorhandenen Wegenetzes
waren nicht katastriert. Zu dem stimmten bei den
katastrierten Wegen Kataster und Örtlichkeit meist
nicht überein. Die Erschließung der Feldlage durch
schwer befestigte Wege war überwiegend gut, die
innere Erschließung durch Gras- und Erdwege hin-
gegen viel zu dicht.

Im Wege- und Gewässerplan wurde eine Vielzahl von
entbehrlichen Erdwegen aufgehoben und vereinzelt
sind neue Wirtschaftswege geplant worden.

Wasserwirtschaft und Bodenverbesserung:
Zum Ausgleich der Einwirkungen durch die Ände-
rungen im Wegenetz wurde eine Ausgleichs-
sickerungsfläche eingeplant. An ihrem Auslauf soll
der vorhandene Durchlass durch eine Furt ersetzt
werden. An zwei Wegen sind zur Entwässerung
längs und quer verlaufende Rigolen geplant.

Aufforstung:
In Abstimmung mit dem Forstamt Birkenfeld und
der Unteren Naturschutzbehörde wurden im Ver-
fahrensgebiet ca. 17 ha Aufforstungsflächen ausge-
wiesen.

Die durch die geringen Baumaßnahmen der Flur-
bereinigung nicht vermeidbaren Eingriffe in Natur
und Landschaft wurden im Einzelnen ausgeglichen
oder durch Ersatzmaßnahmen kompensiert.

Dabei handelt es sich vor allem um die Aufwertung
eines Quellgebietes durch Entfichtungen, die Aus-
weisung von Sukzessionsflächen und der Anlage
von Hochstammbaumreihen und Streuobstwiesen
an den Ortseingängen, die auch das Ortsbild we-
sentlich aufwerten.

Weiter wurde die Aktion „Mehr Grün durch Flur-
bereinigung“ durchgeführt. Sie dient der Förderung
der allgemeinen Landeskultur insbesondere im
Sinne des Biotop- und Artenschutzes sowie zur Auf-
wertung und Sicherung des Landschaftsbildes. Hier-
bei erhielten die an dieser Aktion beteiligten
Grundstückseigentümer unentgeltlich Gehölze,
Baumpfähle und Materialien zum Schutz gegen
Wildverbiss.
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